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VDMA Stellungnahme 

zum Referentenentwurf der Bundesregierung 
“Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Mess- und Eichverordnung (3. ÄndVOMessEV) 

Einleitung 

Der VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ist der größte europäische 
Industrieverband. Der VDMA vertritt die Interessen von ca. 3400 Mitgliedsunternehmen aus nahezu 
allen Branchen der Investitionsgüterindustrie. Im Fachverband Mess- und Prüftechnik sind rund 200 
Unternehmen aus den Bereichen Längenmesstechnik, Prüftechnik und Wägetechnik vertreten. 
Weitere Informationen über den VDMA sind unter www.vdma.org abrufbar. 

Die vorliegende Position ist von der Fachabteilung Wägetechnik erstellt worden, in der sich ca. 70 
Hersteller von Industriewaagen, Fein- und Präzisionswaagen, Ladenwaagen sowie Haushalts- und 
Personenwaagen zusammengeschlossen haben. 

Vorbemerkung 

Die von der Bundesregierung durch die 3. ÄndVOMessEV vorgesehenen Änderungen der MessEV 
betreffen vornehmlich Messgeräte im Bereich der Energieversorgung sowie Abgasmessgeräte. 
Weitere Modifikationen dienen hauptsächlich der Klarstellung. 

Leider muss auch bei der 3. ÄndVOMessEV festgestellt werden, dass das federführende Ministerium 
einen Zeitplan wählt, der den Verbänden nicht einmal 14 Tage zur Kommentierung erlaubt. Die 
Beteiligung von Verbänden an der Vorbereitung von Gesetzesvorlagen der Bundesregierung dient 
u.a. dazu, die Interessen der Betroffenen zu berücksichtigen sowie mögliche Fehler des 
Gesetzentwurfs oder unzutreffende Sachverhaltsannahmen möglichst frühzeitig zu korrigieren. Diese 
Form der gesellschaftlichen Mitwirkung ist vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Zur 
Sicherstellung einer qualifizierten Stellungnahme sollte den Wirtschaftsverbänden eine angemessene 
Frist hierfür eingeräumt werden. 

Art. 1 

Nr. 5. c) Messgrößen 

Ersetze „deren Werte als Summe, Differenz, Produkt oder Quotient oder Kombinationen davon“ durch 
„deren Werte als Berechnung“ 

Speziell in der Elektrotechnik werden Effektivwerte z.B. durch Wurzelberechnungen ermittelt. 

  

http://www.vdma.org/


 

- 2 - 

Nr. 11 

Wir fragen uns, ob durch die vorgesehene Änderung längst abgerechnete Werte bei Strom und Gas 
rückwirkend legalisiert werden sollen? 

Nr. 15 f) Abgasmessgeräte 

Die 3. ÄndVOMessEV sieht vor, eine Kalibrierung für Abgasmessgeräte durch eine Eichung zu 
ersetzen. Dies sollte ohne ausreichende Diskussion unter dem heutigen Zeitdruck nicht erfolgen, denn 
die Eichung ist in Deutschland eine hoheitliche Aufgabe und genießt ein hohes gesellschaftliches 
Vertrauen. Sie dient dem Verbraucherschutz und stellt sicher, dass ein Messgerät über die gesamte 
Eichperiode hinweg mit den wesentlichen Anforderungen übereinstimmt und die 
Verkehrsfehlergrenzen einhält. 

Auch der von der Änderungsverordnung weiter vorgesehenen unbefristeten Eichfrist für 
Abgasmessgeräte können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wegen einer möglichen negativen 
öffentlichen Wahrnehmung, nicht unterstützen. Der deutsche Maschinenbau und insbesondere die 
deutsche Waagenindustrie genießen international eine hohes Ansehen. Wir haben daher kein 
Interesse daran, dass unsere Messgeräte in eine öffentliche Abgas(messgeräte)-Diskussion, ggf. 
bedingt durch die vorgesehene Unbefristung, hineingezogen werden. 

 
______________ 
Markus Heseding, 
25.01.2021 
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